
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1996/9/3 96/04/0094
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.09.1996

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1994 §78 Abs2;

GewO 1994 §87 Abs1 Z3;

Rechtssatz

Für die Beurteilung der Zuverlässigkeit iSd § 87 Abs 1 Z 3 GewO 1994 ist eine Verurteilung wegen Nichtbeachtung von

Au;agen eines Betriebsanlagengenehmigungsbescheides selbst dann zu berücksichtigen, wenn diese Au;agen in der

Folge in Anwendung der Bestimmung des § 78 Abs 2 GewO 1994 beseitigt wurden.
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